
Bezirk  13 Altenkirchen - Oberwesterwald e.V.  im Rheinischen Schützenbund e.V.  1872

Anlage 4 zur Ausschreibung Bezirksmeisterschaft 2016  (Stand 29.10.2015)

1. Startgeld:

1.1 Disziplinen und Klassen                                   Startg. 

Luftgewehr  Schüler- Jugendklasse 3,00 € Luftpistole  Schüler- Jugendklasse 3,00 €

Luftgewehr andere Klassen 4,50 € Luftpistole andere Klassen 4,50 €

Luftgewehr  Liegendkampf 6,00 € 10 m Mehrschüssige Luftpistole 5,00 €

Luftgewehr  Auflage Schülerklassen 3,00 € 50 m Pistole 5,50 €

Luftgewehr  Auflage andere Klassen 4,50 € 25 m Schnellfeuerpistole 5,50 €

Luftgewehr liegend 6,00 € 25 m Pistole 5,50 €

Luftgewehr - 3 Stellung alle Klassen 4,50 € 25 m Pistole - stehend beidhändig 5,50 €

Zimmerstutzen 5,00 € 25 m Zentralfeuerpistole  .30 - .38 7,50 €

Zimmerstutzen - Auflage 5,00 € Gebrauchspistole,  Gebrauchsrevolver 7,50 €

KK 100 m 5,50 € 25 m Standardpistole 5,50 €

KK 100 m - Auflage 5,50 € Flinte  Trapp 20,00 €

KK 100 m Zielfernrohr 5,50 € Flinte  Doppeltrapp 25,00 €

KK - Sportgewehr  (3x10) 5,50 € Flinte  Skeet 35,00 €

KK 50 m - Auflage 5,50 € Armbrust 10 m 6,50 €

KK 50 m Zielfernrohr 5,50 € Armbrust  30m  international 7,50 €

GK - Standardgewehr   (3x10) 15,00 € Armbrust  30m  national - Scheibe 7,50 €

Ordonanzgewehr 11,00 € Alle Bogendisziplinen - Berechnung nach Aufwand

KK - Freigewehr  (3x40) 8,00 € Alle Vorderlader 7,50 €

GK - Freigewehr  (3x40) 20,00 €

KK - Liegendkampf 6,50 €

GK - Liegendkampf 15,00 €

Unterhebel -  KK 7,50 €

Unterhebel – GK 11,00 €

1.2 Das Startgeld je Mannschaft beträgt für alle Wettbewerbe € 4,-.

1.3 Startgeld ist Reuegeld.

1.4 Nach Beendigung der Bezirksmeisterschaft wird das zu zahlende Startgeld bei Vorliegen einer

Einzugsermächtigung über Einzugsverfahren erhoben oder ist anderfalls nach Erhalt der Rechnung

innerhalb von zwei Wochenauf das Konto des Schützenbezirks 13 zu überweisen.

2. Einsprüche und Berufungen

Für Einsprüche und ihre Behandlung ist eine Gebühr von € 30,- zu entrichten. 

Bei einer Berufung gegen die Entscheidung des Kampfgerichts sind ebenfalls  € 30,- an Gebühren zu entrichten.  

Falls keine Gebühr entrichtet wird erfolgt keine Bearbeitung des Einspruchs  der  Berufung.

Für die Einsprüche / Berufungen müssen die bei der Wettkampfleitung erhältlichen Vordrucke in zweifacher

Ausführung verwendet werden.

3. Bearbeitungsgebühren der elektronischen Weitermeldung

fehlende oder falsche Wettbewerbsnummer 5,00 €

fehlender oder falscher Name 5,00 €

fehlendes oder falsches Geburtsdatum 5,00 €

fehlende oder falsche Mitgliednummernummer 5,00 €

Startgelder können bei besonderen Umständen geändert werden.


